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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

Im Berichtsjahr sollten sich die Weichen für die künftigen Mafiosi-Prozesse in der
Schweiz stellen. Der Ausgang des 2002 aufgenommenen Verfahrens „Quatur“ sollte
entscheiden, ob die Schweiz weiterhin solche Prozesse führen oder nur noch
Rechtshilfe an Nachbarländer leisten würde. Die bestehende Regelung im
Strafgesetzbuch betreffend die Beweisanforderungen legt sehr hohe Hürden für die
Überführung einer kriminellen Organisation. So muss u.a. bewiesen werden, dass die
Organisation über eine Hierarchie und weitere mafiatypische Elemente verfügt.
Gefordert wurde daher die Einführung einer neuen Strafnorm, die es durch
Herabsetzung der Anforderungen erlauben würde, auch eine kriminelle Vereinigung
oder nur eine Bande strafrechtlich zu verfolgen. Die Mafia und deren Vordringen in die
Schweiz waren wiederholt Gegenstand der Medienberichterstattung. So wurden im
Berichtsjahr je eine Mafia-Zelle im Thurgau und in Schaffhausen aufgedeckt. Im Fall von
Thurgau wurde auch deutlich, dass die Rechtshilfe an Italien der Bekämpfung dieser
Kriminalität nicht immer förderlich ist. 1

ANDERES
DATUM: 25.06.2014
NADJA ACKERMANN

Zur Stärkung der inneren Sicherheit wollte der Bundesrat den Strafbefolgungsbehörden
den Zugriff auf die Eurodac-Datenbank, die Fingerabdrücke von Personen speichert,
welche in einem Dublin-Staat ein Asylgesuch einreichen oder bei der illegalen Einreise
aufgegriffen werden, ermöglichen. Zu diesem Zweck verabschiedete der Bundesrat im
November ein Verhandlungsmandat. Die revidierte EU-Verordnung zur Eurodac-
Datenbank, die neu den nationalen Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf die Daten
erlaubt, gilt für die an Dublin assoziierten Staaten wie die Schweiz nämlich nicht
automatisch. 2

ANDERES
DATUM: 27.11.2014
NADJA ACKERMANN

Strafrecht

Im Rahmen dieser Strafrechtsreform befasste sich der Nationalrat als Zweitrat auch mit
den neuen Bestimmungen des Jugendstrafrechts. Er stimmte der Erhöhung des
Strafmündigkeitsalters von sieben auf zehn Jahre und der Einführung eines
Mediationsverfahrens zu. Am umstrittensten war die Neuerung, dass für bestimmte
schwere Verbrechen wie Mord, Vergewaltigung etc. über sechzehn Jahre alte
Jugendliche auch mit einem Freiheitsentzug von bis zu vier Jahren bestraft werden
können (statt wie bisher mit maximal einem Jahr). Diese Abweichung vom Prinzip, dass
bei allen Jugendlichen vor allem erzieherische Massnahmen (z.B. Einweisung in Heime)
zum Zuge kommen sollen, wurde von der Linken vergeblich bekämpft. Die
Differenzbereinigung der beiden Räte konnte im Berichtsjahr noch nicht abgeschlossen
werden. 3

ANDERES
DATUM: 04.03.2002
HANS HIRTER

Das im Jahre 2000 gutgeheissene neue Anwaltsgesetz wurde vom Parlament in dem
Sinne angepasst, dass die darin geregelte Freizügigkeit für Anwälte aus der EU auch auf
diejenigen der EFTA-Staaten ausgeweitet wurde. 4

ANDERES
DATUM: 22.03.2002
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Ratifizierung des Zusatzprotokolls zum
Übereinkommen des Europarats über die Überstellung verurteilter Personen für den
Strafvollzug. Dieses im Sommer 2001 unterzeichnete Protokoll sieht vor, dass die
Strafverbüssung nicht im Tatland, sondern im Herkunftsstaat in bestimmten Fällen auch
ohne Einwilligung des Verurteilten möglich sein soll. Konkret soll dies auf Straftäter
zutreffen, welche entweder in ihr Herkunftsland geflohen sind (und damit nicht
ausgeliefert werden können) oder aber nach Verbüssung der Strafe das Land ohnehin
aufgrund fremdenpolizeilicher Bestimmungen oder eines richterlichen
Ausweisungsbeschlusses verlassen müssten. Die Schweiz erhofft sich von diesen neuen
Bestimmungen eine abschreckende Wirkung auf Personen, welche einzig mit der
Absicht, Straftaten zu begehen, in die Schweiz einreisen (so genannte

ANDERES
DATUM: 01.05.2002
HANS HIRTER
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Kriminaltouristen). 5

Die mehreren Kantonen vom Bundesrat erlaubte versuchsweise Durchführung des
elektronisch überwachten Haftvollzugs ausserhalb von Vollzugsanstalten scheint sich
zu bewähren. Es fehlte aber auch nicht an Kritik, welche diese Form des Strafvollzugs
als zu milde bezeichnet. Der Versuch wurde um weitere drei Jahre (oder bis zur
Inkraftsetzung des revidierten Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs) verlängert. Bis
dann will die Regierung entscheiden, ob diese Art der Strafverbüssung mit einer
Änderung des Strafgesetzbuchs definitiv und in allen Kantonen eingeführt werden soll. 6

ANDERES
DATUM: 29.10.2005
HANS HIRTER

Im Sommer legte der Bundesrat seine Vorschläge für die Schaffung von zusätzlichen
gesetzlichen Grundlagen für die Bekämpfung von Gewalt bei und im Umfeld von
Sportveranstaltungen vor. Diese sollen insbesondere auch der Verstärkung des
Sicherheitsdispositivs zu einer problemlosen Durchführung der Fussball-
Europameisterschaft in der Schweiz im Jahre 2008 dienen. Eingefügt werden sie in das
Bundesgesetz von 1997 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit. Neben
einer Datenbank für notorisch gewaltbereite Besucher von Sportanlässen (so genannte
Hooligans) sind darin auch Massnahmen enthalten, welche die Behörden gegen
derartige Personen ergreifen können, um sie von Sportanlässen fernzuhalten. Diese
gehen von Rayonverboten über die Meldepflicht (z.B. am eigenen Wohnort zur Zeit
eines auswärts stattfindenden Sportanlasses) bis zur präventiven Haft („vorsorglicher
Gewahrsam“). Da auch Auseinandersetzungen zwischen politischen Gegnern der links-
und rechtsextremen Szene immer häufiger gewaltsam ausgetragen werden, beantragt
der Bundesrat zudem die Schaffung von rechtlichen Grundlagen für die
Beschlagnahmung von Propagandamaterial, das zu physischer Gewalt aufruft. 7

ANDERES
DATUM: 15.12.2005
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit den Vorschlägen des Bundesrats für die
Umsetzung der 2004 angenommenen Volksinitiative „für eine lebenslange
Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und
Gewaltstraftäter“. In der Eintretensdebatte wurde die Option erwähnt, auf den Erlass
von ausführenden Gesetzesbestimmungen zu diesem unklaren und überdies kaum
menschenrechtskonformen Verfassungsartikel zu verzichten und die Auslegung den
Richtern zu überlassen. Ein entsprechender Nichteintretensantrag unterblieb aber.
EJPD-Vorsteher Blocher verteidigte den Erlass einer Ausführungsgesetzgebung auch
mit dem Argument, dass diese eine einheitliche Rechtsanwendung ermögliche. Blocher
räumte zudem ein, dass diese Bestimmungen wohl nur in ganz seltenen Einzelfällen zur
Anwendung kommen würden. Den mit dem Entwurf unzufriedenen Initiantinnen gab er
zu bedenken, dass auch dank ihrem Vorstoss bereits heute ein wesentlich strengeres
Regime für die Verwahrungen und den Strafvollzug von gefährlichen Straftätern gelte als
früher. Der Ständerat folgte, abgesehen von einigen redaktionellen Änderungen, den
Anträgen des Bundesrates und hiess die StGB-Revision in der Gesamtabstimmung bei
zwei Enthaltungen gut.

ANDERES
DATUM: 20.06.2006
HANS HIRTER

Der Bundesrat verzichtete darauf, den elektronisch überwachten Hausarrest für die
Verbüssung kürzerer Haftstrafen in die Verordnung zum auf den 1.1.2007 in Kraft
gesetzten revidierten Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs aufzunehmen und ihn
damit definitiv einzuführen. Als Grund gab er an, dass eine Mehrheit der Kantone
diesen ablehnten, und dass zudem mit den neuen Strafbestimmungen die kurzen
Freiheitsstrafen ohnehin an Bedeutung verlören. Denjenigen Kantonen, welche diese
Art des Haftvollzugs ausserhalb von Vollzugsanstalten seit mehreren Jahren praktizieren
(BE, BL, BS, GE, SO, TI und VD), erlaubte er, dies weiterhin zu tun. 8

ANDERES
DATUM: 21.12.2006
HANS HIRTER

Im Anschluss an die Verabschiedung der neuen Strafprozessordnung machte sich der
Ständerat an die vom Bundesrat in der gleichen Botschaft von 2005 vorgeschlagene
Vereinheitlichung der Jugendstrafprozessordnung. Nachdem vor allem die kleinen
Kantone befürchtet hatten, den neuen Anforderungen in personeller und finanzieller
Hinsicht nicht gewachsen zu sein, hatte der Bundesrat seine Vorschläge seit der
Publikation der Botschaft überarbeitet. Insbesondere hatte er auf die ursprüngliche
Absicht verzichtet, das in der Romandie, Bern und Thurgau übliche
Jugendrichtermodell für alle Kantone verbindlich zu erklären. Zugelassen soll weiterhin

ANDERES
DATUM: 11.12.2007
HANS HIRTER
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auch das Jugendanwaltsmodell bleiben. Gegen den Antrag seiner Rechtskommission
stellte sich der Ständerat hinter die vom Bundesrat vorgeschlagene Einrichtung von
Mediationsstellen. Er nahm auch sonst am Projekt der Regierung nur kleinere
Änderungen vor. 9

Grundrechte

Der Bundesrat präsentierte im Oktober 2012 einen Aktionsplan zur Bekämpfung des
Menschenhandels. Dieser sieht erstens Sensibilisierungskampagnen, zweitens
erfolgreichere Strafverfolgung, drittens besseren Opferschutz und viertens
grenzüberschreitende Kooperation vor. 10

ANDERES
DATUM: 19.10.2012
NADJA ACKERMANN

Der Bundesrat will sich verstärkt im Kampf gegen den Menschenhandel engagieren. Er
verabschiedete einen mit jährlich bis zu CHF 200'000 dotierten nationalen Aktionsplan
für die Repression von Menschenhandel, den Opferschutz und die Prävention solcher
Delikte. 11

ANDERES
DATUM: 05.02.2013
NADJA ACKERMANN

Anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung der Rassendiskriminierung vom 21.
März äusserte sich die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) zustimmend
zu den Empfehlungen des UNO-Ausschusses gegen Rassismus (CERD). Dieser hatte der
Schweiz unter anderem empfohlen, eine zivilrechtliche Grundlage gegen rassistische
Diskriminierung zu schaffen sowie Stereotypen und Stigmatisierungen in den Medien zu
bekämpfen. Die EKR will das zwanzigjährige Jubiläum der Rassismusstrafnorm im
kommenden Jahr 2015 zum Anlass nehmen, um eine Sensibilisierungskampagne zu
lancieren. 12

ANDERES
DATUM: 20.03.2014
NADJA ACKERMANN

Um die Grundrechtskonformität in unterschiedlichen Einrichtungen des
Freiheitsentzugs, der zwangsweisen Rückführung auf dem Luftweg und den
Asylunterkünften zu gewährleisten, führt die Nationale Kommission zur Verhütung der
Folter (NKVF) jährlich Besuche in den Anstalten durch und veröffentlicht ihre
Ergebnisse in einem Tätigkeitsbericht. Der vierte Bericht zeugte von einer raschen
Umsetzung der Empfehlungen in den Flughafengefängnissen sowie von guten
Bedingungen in den besuchten Asylzentren. Mängel wurden bei der Einzelhaft in
Hochsicherheitsgefängnissen festgestellt. Weiter stellte die Kommission fest, dass es
schweizweit an stationären Therapieplätzen fehlt und es zudem keine Einheitlichkeit
bei den therapeutischen Konzepten gibt. Aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse soll
die Anwendbarkeit und Umsetzung von Art. 59 Abs. 3 StGB betreffend die stationären
therapeutischen Massnahmen und die Behandlung von psychischen Störungen
abgeklärt werden. 13

ANDERES
DATUM: 24.06.2014
NADJA ACKERMANN

Innere Sicherheit

Der 1990 nach der Entdeckung von Fichen im EMD beurlaubte Chef der Bundespolizei,
Peter Huber, ist im Berichtsjahr durch die Anklagekammer des Bundesgerichts
vollständig rehabilitiert worden. Die Untersuchung stellte dabei namentlich fest, dass
die 1989 von der PUK gemachten Vorwürfe, der Chef der Bundespolizei sei massgeblich
verantwortlich für die ausufernde Überwachungs- und Registriertätigkeit der
politischen Polizei, haltlos seien. Huber habe im Gegenteil bereits 1984 die später von
der PUK beanstandeten Zustände im Staatsschutz kritisiert und die kantonalen
Polizeichefs aufgefordert, ihre Beobachtungs- und Sammeltätigkeit drastisch zu
reduzieren und auf sicherheitspolitisch relevante Personen und Organisationen zu
beschränken. Auch die Überwachungsoperationen, welche die Bundesanwaltschaft mit
Hilfe von PTT- und Zollbeamten durchgeführt hatte, zogen keine weiteren gerichtlichen
Verfahren nach sich. Der vom Bundesrat eingesetzte besondere Vertreter des
Bundesanwalts, Fabio Righetti, stellte sämtliche Ermittlungen ein, da er kein
strafrechtlich relevantes Verhalten erkennen konnte. 14

ANDERES
DATUM: 07.09.1991
HANS HIRTER
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Das für den bewaffneten Grenzschutz zuständige Grenzwachtkorps ist administrativ
der Zolldirektion im Finanzdepartement unterstellt. Angesichts der
Aufgabenverschiebung von der Zollkontrolle auf die Personenkontrolle beantragte eine
Motion Oehrli (svp, BE) die Einordnung dieses Dienstes beim EJPD, wo die meisten
Polizeidienste des Bundes und auch die für die Einreise und Aufnahme von Ausländern
zuständigen Behörden angesiedelt sind, oder eventuell auch ins VBS. Der Nationalrat
überwies den Vorstoss in Postulatsform, nachdem der Bundesrat darüber orientiert
hatte, dass er im Januar 1998 eine Expertenkommission mit einer generellen
Überprüfung der Strukturen der Organe der inneren Sicherheit beauftragt habe, und er
zuerst deren Empfehlungen abwarten wolle. 15

ANDERES
DATUM: 09.06.1999
HANS HIRTER

Nach den Attentaten vom 11. September in den USA beteiligte sich die Schweiz an den
weltweiten Versuchen, die logistischen und organisatorischen Netzwerke der
Terroristen aufzudecken und zu zerschlagen. Erste Abklärungen ergaben, dass
bedeutsame Verbindungen zur Schweiz und namentlich dem schweizerischen
Finanzplatz mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bestanden hatten. Konten von
Organisationen, welche den US-Behörden verdächtig erschienen, wurden von der
Bundesanwaltschaft gesperrt, und eine im Tessin angesiedelte islamische
Finanzgesellschaft wurde polizeilich durchsucht. Obwohl sich von der für die Anschläge
in den USA verantwortlich gemachten islamischen Organisation Al-Quaida in der
Schweiz keine Spuren finden liessen, wurde sie und eventuelle Nachfolgeorganisationen
sowie Unterstützungsaktionen zu ihren Gunsten vom Bundesrat verboten.
Interpellationen von Ständerat Fünfschilling (fdp, BL) sowie der FDP-Fraktion im
Nationalrat gaben dem Bundesrat Gelegenheit, sein Konzept und die bestehenden und
geplanten Vorkehrungen zu einer wirksamen Bekämpfung des internationalen
Terrorismus darzulegen. Eine umfassende Lagebeurteilung kündigte er für das Frühjahr
2002 an. Eine Motion Merz (fdp, AR) für einen Ausbau des Instrumentariums der
Staatsschutzorgane namentlich im Bereich der Nutzung von elektronischen
Datenbanken und Informationssystemen bei gleichzeitiger Verstärkung der
parlamentarischen Aufsicht überwies die kleine Kammer in Postulatsform. Die CVP
reichte ihrerseits Motionen für mehr Überwachungskompetenzen und eine Lockerung
der Datenschutzbestimmungen für den Nachrichtendienst ein. 16

ANDERES
DATUM: 01.12.2001
HANS HIRTER

Der Ständerat überwies eine Motion Marty (fdp, TI) in Postulatsform, welche einen
besseren arbeitsrechtlichen Schutz für Personen forderte, welche zur Aufdeckung von
Korruptionsfällen beitragen (sogenannte whistleblowers). Der Bundesrat hatte sich
gegen die Motion ausgesprochen, da das Obligationenrecht mit dem Verbot der
missbräuchlichen Kündigung bereits entsprechende Schutzmassnahmen enthalte. Der
Bundesrat gab einen Vorentwurf für eine Verschärfung des Kampfs gegen die
Korruption in die Vernehmlassung. Um die Ratifizierung eines entsprechenden
Europarats-Übereinkommens zu erlauben, soll in Zukunft nicht nur die aktive, sondern
auch die passive Bestechung von Privaten (also die Annahme von
Bestechungszahlungen durch einen Angestellten eines Unternehmens) strafbar
werden. 17

ANDERES
DATUM: 31.12.2003
HANS HIRTER

Im Januar legte der Bundesrat seine Botschaft für eine Teilrevision des Waffengesetzes
vor. Dabei geht es um die Ausmerzung von Unzulänglichkeiten beim Vollzug des 1999
teilrevidierten Gesetzes durch die Kantone. Wie von mehreren parlamentarischen
Vorstössen verlangt, schlug die Regierung zudem vor, dass auch Soft-air-guns und
Imitationen dem Waffengesetz unterstellt werden sollen. Genau definiert wird ferner,
wann Messer und Dolche als Waffe im Sinne des Waffengesetzes zu betrachten sind. Um
die Begehung von Gewalttaten zu verhindern, sollen zudem die Polizei oder die
Zollbehörden bei Verdachtfällen auch auf dem Körper getragene potentielle Waffen wie
Baseball-Schläger, Fahrradketten oder Metallrohre einziehen können. Im Bereich der
Kontrolle beantragte der Bundesrat rechtliche Grundlagen für eine Datenbank über den
Entzug und die Verweigerung von Waffentrag- und -erwerbsbewilligungen sowie für den
Datenaustausch zwischen dem Bundesamt für Polizei und dem VBS über Personen,
denen die Armeewaffe überlassen worden ist. Auf das in der Vernehmlassung heftig
kritisierte nationale Waffenregister soll hingegen verzichtet werden. Nicht in der
Botschaft enthalten sind Neuerungen, die bereits mit der Zustimmung zum Schengen-
Abkommen mit der EU eingeführt worden sind. Diese Teilrevision des Waffengesetzes
war integrierender Teil des Bundesbeschlusses über die Umsetzung des Beitritts zum
Schengen-Abkommen gewesen und damit in der Volksabstimmung vom 5. Juni 2005

ANDERES
DATUM: 27.09.2006
HANS HIRTER
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angenommen worden. Es war dabei insbesondere darum gegangen, dass nicht nur beim
Kauf in einem Waffengeschäft, sondern auch beim Erwerb einer Waffe von einer
Privatperson ein Waffenerwerbsschein erforderlich ist. Ausgenommen von dieser
Regelung blieben Sport- und Jagdwaffen, bei denen neuerdings aber die Kopie eines
schriftlichen Kaufvertrags an die kantonale Meldestelle geschickt werden muss.

Bereits in der Sommersession kam das Geschäft in den Ständerat und wurde
gutgeheissen. Grundsätzliche Opposition war keine auszumachen, und die
Abweichungen zur Bundesratsvorlage waren von untergeordneter Bedeutung. In der
Herbstsession begann der Nationalrat mit seinen Verhandlungen, die er allerdings im
Berichtsjahr noch nicht abschliessen konnte. Nachdem Eintreten unbestritten war,
lehnte er Vorstösse der Linken für strengere Regeln und insbesondere für die
Einführung eines Bedarfsnachweises für Personen, die nicht Sportschützen oder Jäger
sind, ab. 18

Der Nationalrat überwies eine Motion Schmid-Federer (cvp, ZH), welche der Polizei
verdeckte Ermittlungen nicht nur dann gestatten will, wenn der Verdacht auf eine
Straftat besteht, sondern bereits dann, wenn mit der Möglichkeit einer Straftat
gerechnet werden muss. Der Bundesrat hatte im Nationalrat erfolglos dagegen
argumentiert, dass eine derartige Regelung nicht in die eidgenössische
Strafprozessordnung gehöre, sondern als polizeirechtliche Massnahme in die
Kompetenz der Kantone falle. Im Ständerat fand diese Argumentation aber Zustimmung
und die Motion wurde abgelehnt. 19
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Der Nationalrat überwies ein Postulat Malama (fdp, BS), das auch vom Bundesrat
unterstützt wurde. Es fordert die Klärung der Zuständigkeiten von Bund und Kantonen
bei Fragen der Ausgestaltung der inneren Sicherheit. Geprüft werden sollen
insbesondere die Rechtssetzungs- und Rechtsanwendungskompetenzen des Bundes. 20
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Im Juni warf die Affäre um Dominique Giroud hohe Wellen. Der Walliser Weinhändler,
gegen den in der Waadt Strafverfahren wegen Betrugs, Waren- sowie
Urkundenfälschung liefen und in Genf wegen Steuerbetrugs ermittelt wurde, hatte
versucht, zwei Westschweizer Journalisten auszuspionieren. Diese hatten zuvor
brisante Informationen über Giroud veröffentlicht. Kurz darauf kam aus, dass der von
Giroud angeheuerte Privatdetektiv selbst dem Westschweizer Fernsehen heikle
Informationen über den Weinhändler zugespielt hatte. 
Da am Spionageversuch nicht nur ein Privatdetektiv und ein Hacker, sondern auch ein
Mitarbeiter des schweizerischen Nachrichtendiensts (NDB) beteiligt war, schwappte der
Fall bis nach Bundesbern. Hier hatte sich die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) als
Aufsichtsbehörde des NDB mit der Frage zu befassen, ob das Risikomanagement des
Nachrichtendiensts funktioniert hatte. Der Fall offenbarte dabei Mängel bei der
Auswahl und Führung der Agenten. Nach dem NSA-Skandal gab die Affäre Giroud somit
den Gegnern des neuen Nachrichtendienstgesetzes weitere Argumente in die Hand. 21
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Der Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) hat im ersten Halbjahr 2017 zwei
Veranstaltungen durchgeführt. Anfang April fand zum fünften Mal die Cyber-
Landsgemeinde statt. In Bern trafen sich etwa 100 Vertrererinnen und Vertreter von
Bund und Kantonen, um über die NCS zu diskutieren. Im Fokus standen dabei die
Cyberkriminalität und Cybersicherheit.

Die NCS stand auch bei der dritten Konferenz des SVS im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Rund 400 Personen waren für diesen Anlass zusammengekommen, bei dem ebenfalls
der Schutz vor Cyberrisiken sowie die Sicherheit im Cyberbereich thematisiert wurden.
Da die Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken Ende 2017 auslief,
stellte sich die Frage nach der künftigen Ausgestaltung der Cyber-Abwehr. Der
Verteidigungsminister hatte dabei Gelegenheit, die neue Cyberverteidigungsstrategie
vorzustellen, die das VBS erarbeitete. 22
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2018 fand die sechste Cyber-Landsgemeinde des Sicherheitsverbundes Schweiz statt.
Die Nachfolgearbeiten der ersten NCS standen dabei im Zentrum: Im Zuge der
Aufarbeitung der 16 Massnahmen aus der ersten Strategie wurde den Teilnehmenden
aus Bund, Kantonen und der Privatwirtschaft aufgezeigt, welche Themen für die NCS II
relevant sein werden; gleichzeitig wurden sie in die Erarbeitung dieser
Nachfolgestrategie involviert. Weitere Themen waren die Entwicklung und Einführung
von Minimalstandards im IKT-Bereich, neue Arten der Cyberkriminalität und die
Schwierigkeiten, diese zu erkennen und zu bekämpfen, die Reduktion von IKT-
Verwundbarkeiten und, damit zusammenhängend, eine verbesserte Resilienz. Als
Herausforderung galten ferner auch die Bedeutung einer korrekten Erkennung und
Einschätzung der Bedrohungen aus dem Cyberraum und die geeignete Handhabung
dieser Gefährdung. 23
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Im März 2019 fand die 7. Cyber-Landsgemeinde des Sicherheitsverbundes Schweiz
statt. Im Zentrum der Veranstaltung und des Interesses stand die im April des Vorjahres
vom Bundesrat verabschiedete zweite Nationale Strategie zum Schutz vor Cyberrisiken
(NCS). Auf dem Programm der Konferenz stand eine Reihe von Themen aus der
Umsetzungsagenda, beispielsweise die Risikoanalyse zur Verbesserung der IKT-Resilienz
oder die Ausgestaltung einer übergreifenden Austauschplattform zu aktuellen
Bedrohungen aus dem Cyber-Raum. Die institutionalisierte Einbindung der Kantone in
die Organisationsstruktur für Cyber-Sicherheit auf Stufe Bund stellte gar eines der
Kernthemen dar, mit denen sich der SVS über die vergangenen Jahre beschäftigt hatte.

Im Mai stand ferner die vierte Konferenz des Sicherheitsverbundes Schweiz an. Der
Fokus des Zusammentreffens verschiedener Akteure lag auf der Zusammenarbeit
zwischen staatlichen Sicherheitsorganen und privaten Unternehmen. Mit Verweis auf
die bisherigen Erfahrungen wurde festgehalten, dass auch staatliche Sicherheitsakteure
auf private Dienstleister zurückgreifen. Diese hätten die Kapazitäten, um die staatlichen
Organe zu ergänzen, wurde betont. In Anwesenheit von Bundesrätin Karin Keller-Sutter
konnten die Kantone Erfahrungen austauschen, aber auch ihre Vorstellungen äussern.
So pochte Regierungsrat Norman Gobbi (TI, lega) auf eine flexible Gesetzgebung, die
dem Subsidiaritätsprinzip gerecht werde und den Kantonen in den betreffenden
Feldern ihre Kompetenzen überlässt. 24
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Kriminalität

Die 1991 vom Bundesrat beantragte Strafrechtsrevision in bezug auf strafbare
Handlungen gegen das Vermögen und auf Urkundenfälschung konnte abgeschlossen
werden. In der Differenzbereinigung schloss sich der Nationalrat weitgehend den
Entscheiden der kleinen Kammer an. 25
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Im September 2014 gründeten Vertreter der Wirtschaft die branchenübergreifende
Swiss Internet Security Alliance (SISA), um die Sicherheit von Schweizer Online-
Angeboten auch in Zukunft zu gewährleisten. Der Verein, dem unter anderem
Swisscom, UBS, Switch und PostFinance angehören, folgt dem Ruf nach einer
verstärkten Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Internetkriminalität. Zu diesem
Zweck bietet SISA einen kostenlosen Swiss Security Check an, der Problemstellen
aufdecken soll. 26
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Polizei

Die 2009 vom Nationalrat angenommene Motion Segmüller (cvp, LU), die einen von
Kantonen und Bund koordinierten Ausbau des Bestandes der Polizeikräfte forderte,
wurde vom Ständerat abgelehnt. Die kleine Kammer folgte – mit einem knappen
Stimmenmehr (18 zu 14 Stimmen) dem Argument des Bundesrates, dass es sich hier um
eine rein kantonale Aufgabe handle. 27
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Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner Kommission für Rechtsfragen nicht, die einer
Petition des Verbandes Schweizerischer Polizeibeamter keine Folge geben wollte. Die
Petenten fordern Verschärfungen im Strafgesetzbuch, um der zunehmenden Gewalt
gegen Polizeibeamte entgegenzuwirken. Die grosse Kammer wies die Petition an die
Kommission zurück, mit dem Auftrag, einen entsprechenden Vorstoss auszuarbeiten. 28
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Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Auch 2018 trafen sich die Partei- und Fraktionsspitzen der Regierungsparteien mit
Vertretungen der Landesregierung zu den Von-Wattenwyl-Gesprächen. Die Gespräche
finden seit Jahren jeweils vor den Parlamentsessionen statt und sollen informelle
Diskussionen zu wichtigen aktuellen politischen Themen erlauben.
Anfang Februar tauschten sich die Präsidien der Regierungsparteien mit dem
Bundespräsidenten Alain Berset, mit Bundesrätin Doris Leuthard und Bundesrat Ignazio
Cassis sowie Bundeskanzler Walter Thurnherr über den Strommarkt und die
Europapolitik aus. Im Zentrum der Diskussion standen dabei die im Rahmen der
Revision des Stromversorgungsgesetzes anvisierte Planung der Versorgungssicherheit
mit Strom sowie die geplanten Schritte zu den Beziehungen mit der EU. Intensive
Debatten habe es zur Frage der dynamischen Rechtsübernahme bei einem allfälligen
Rahmenabkommen gegeben, liess sich der Medienmitteilung entnehmen. 
Bei den Gesprächen vor der Frühlingsession wurde der Bundespräsident von Bundesrat
Ueli Maurer und erneut vom Bundeskanzler begleitet. Thema war die Nationale Strategie
zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS), deren Verantwortung beim EFD lag.
Die Gesprächsteilnehmenden waren sich einig, dass es hier Zusammenarbeit zwischen
allen Departementen und in den Bereichen Cyber-Sicherheit, Cyber-Strafverfolgung
und Cyber-Defense brauche. Erneut wurde zudem über die Beziehungen zur EU
diskutiert. Die Regierung präsentierte die umstrittene Schiedsgerichtslösung zur
Streitbeilegung und bekräftigte ihren Willen, die flankierenden Massnahmen zur
Personenfreizügigkeit aufrecht erhalten zu wollen. Der Bundesrat informierte zudem
über den Stand der Agrarpolitik 2022 (AP22+). Der dafür verantwortliche Bundesrat,
Johann Schneider-Ammann war nicht anwesend, weil er auf einer Reise in die
Mercosur-Staaten war. 
Ende August fanden die Gespräche – wie einmal pro Jahr üblich – in Form einer Klausur
statt. Der Bundesrat trat in corpore an und die einzelnen Magistratinnen und
Magistraten stellten die Schwerpunkte ihrer Departemente und die Jahresziele 2019
vor. Auch in Klausur waren die Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen mit
der EU wichtiges Diskussionsthema.
Dies galt auch für die Gespräche vom 9. November. Erneut war deshalb neben
Bundespräsident Alain Berset und Bundeskanzler Walter Thurnherr auch
Aussenminister Ignazio Cassis anwesend, begleitet von Johann Schneider-Ammann, der
über die Herausforderungen der Aussenhandelspolitik etwa auch aufgrund der
Neuorientierung der Handelspolitik der USA berichtete. Beim Rahmenabkommen
betonten alle Parteien, dass die roten Linien eingehalten werden müssten. Auch der
Migrationspakt war Gegenstand der Gespräche. 

Ende September 2018 hatte Nationalrätin Sibel Arslan (basta, BS) eine Interpellation
eingereicht (Ip. 18.3953), mit der sie anfragte, weshalb die Nicht-Regierungsparteien
(GP, GLP, BDP), die immerhin rund 16 Prozent der Wählerinnen und Wähler vertreten,
nicht zu den Gespräche eingeladen werden. Der Bundesrat schaffe hier eine
Zweiklassengesellschaft und überdies hätten die Gespräche keine rechtliche Grundlage.
In seiner Antwort – kurz nach den letzten von-Wattenwyl-Gesprächen vom 9. November
– machte der Bundesrat deutlich, dass für ihn der Austausch mit allen Parteien von
Bedeutung sei, dass es aber für die Regierungsparteien und ihre Bundesrätinnen und
Bundesräte die Möglichkeit für einen vertieften Dialog geben müsse, um politische
Spielräume ausloten zu können. Die nicht an den Gesprächen beteiligten Fraktionen
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werden nachträglich mit den Unterlagen für die Gespräche bedient. 29

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

L’introduction de la clause de sauvegarde permettant à la Suisse d’introduire un
contingentement de travailleurs étrangers a été au centre des débats du gouvernement
au printemps. Des discussions similaires avaient eu lieu en 2009, mais le Conseil
fédéral avait finalement renoncé à activer cette clause. Bien qu’economiesuisse et les
représentants de l’agriculture et de l’hôtellerie aient clairement déclaré leur opposition
à un tel scénario, le PLR a reconnu que l’activation de cette clause de sauvegarde
permettrait de contrer l’initiative de l’UDC « contre l’immigration de masse » qui
signerait la fin de la libre circulation. 30
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Zwischenstaatliche Beziehungen

Les chambres fédérales ont approuvé le traité d‘entraide judiciaire en matière pénale
entre la Suisse et la Colombie. 31
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Nicht nur die Militärakademie MILAK an der ETH Zürich wird vom VBS unterstützt,
sondern auch das CSS, das Center for Security Studies. Im November 2014 hat der
Bundesrat entschieden, die Unterstützung des CSS in der Periode 2016 bis 2019
weiterzuführen und hat dafür einen Rahmenkredit von CHF 15.4 Mio. beim Parlament
beantragt. Ein kleiner Teil dieser Ausgaben ist für Projekte des
Verteidigungsdepartements zur zivilen Friedensförderung vorgesehen. Das Institut hat
sich zu einem Kompetenzzentrum für nationale und internationale Sicherheitspolitik
entwickelt und leistet im Auftrag des VBS diverse Beiträge an die sicherheitspolitische
Forschung, Ausbildung und Diskussion im In- und Ausland; so die Ausführungen der
Regierung. Zwar ist der beantragte Umfang der Unterstützung etwas geringer als bisher,
jedoch bleibt sichergestellt, dass das CSS die für das VBS wesentlichsten Aufgaben
weiterführen kann. Aufgrund des 2014 beschlossenen Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspakets muss jedoch auch hier auf gewisse Dienstleistungen in
Zukunft verzichtet werden. 32
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Militäreinsätze

Anlässlich der Syrien-Konferenz vom 22. Januar 2014 in Montreux unterstützte die
Armee im Assistenzdienst die Kantone Waadt und Genf bei den
Sicherheitsmassnahmen. Der Bundesrat hatte am 15. Januar 2014 den Einsatz von
maximal 500 Armeeangehörigen während sechs Tagen bewilligt. Es wurden Dienste wie
der Schutz von Objekten und Personen, die Sicherung des Luftraumes, Transporte in
der Luft und am Boden, sowie die Bereitstellung von Material wie zum Beispiel
Funkmittel und Absperrgitter erbracht. 33
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Auch 2014 wurde die Sicherheit des WEF Jahrestreffens in Davos durch die Armee
gewährleistet. Dabei standen bis zu 3'100 Armeeangehörige zu Gunsten des Kantons
Graubünden im Einsatz. Das Parlament hatte für den Einsatz der Armee im
Assistenzdienst vom 13. bis 27. Januar 2014 eine Obergrenze von maximal 5'000
Armeeangehörigen festgelegt, die jedoch nicht ausgeschöpft werden musste. Obwohl
die Luftwaffe eine Regelwidrigkeit im eingeschränkten Luftraum über Davos
verzeichnete, verlief der Einsatz insgesamt reibungslos und ohne gravierende
Zwischenfälle oder Unfälle. 34
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Eine positive Bilanz wurde aus dem Armeeeinsatz anlässlich der OSZE
Ministerkonferenz in Basel gezogen. Für die Armee verlief der Einsatz zugunsten des
Kantons Basel-Stadt und der Konferenz erfolgreich und ohne sicherheitsrelevante
Zwischenfälle. Zu den Leistungen der Armee gehörten Objektschutz, die Sicherung des
Luftraumes, Führungsunterstützung sowie logistische Unterstützung für die zivilen
Sicherheitspartner. Während des Assistenzdienstes standen pro Tag durchschnittlich
knapp 2'700 Armeeangehörige im Einsatz. 35
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Militärorganisation

Die seit 2012 gängige Pflicht, sich bei Dienstantritt aus Sicherheitsgründen mittels eines
gültigen amtlichen Dokuments auszuweisen, wurde ins Dienstreglement aufgenommen.
Mit der Revision wurden neu einerseits die Ausweispflicht der Angehörigen der Armee
sowie andererseits die Identitätskontrollpflicht der Schweizer Armee im
Dienstreglement geregelt. Dies hatte der Bundesrat in seiner Sitzung am 19. November
2014 beschlossen. 36
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Seit einigen Jahren arbeitet der Bund, gemeinsam mit mehreren weiteren Akteuren, an
verschiedenen Programmen zur Bewältigung neuer Bedrohungen aus dem digitalen
Raum. Diesen als „Cyber-Risiken” umschriebenen, im Zuge der Digitalisierung vermehrt
auftretenden Komplikationen und/oder Angriffen wird unter anderem auch mit einer
Cyber-Strategie begegnet. Diese Strategie wird dezentral umgesetzt, wobei die Melde-
und Analysestelle Informationssicherung (MELANI) eine zentrale Rolle innehat. Damit ist
aufgrund des Kooperationsmodells bei MELANI zwischen ISB und NDB direkt auch der
Nachrichtendienst des Bundes involviert. Innerhalb des VBS hat aber auch die Armee
den Auftrag, sensible IT-Infrastrukturen und Systeme zu schützen. Dafür wurde bis
anhin auf die Nutzung sicherer Netze vertraut, gerade auch im militärischen
Tagesbetrieb. Zur Informations- und Objektsicherheit wurde zudem innerhalb des
Verteidigungsdepartementes eine gleichnamige Stelle eingerichtet. Um nun der
weiteren Entwicklung im Cyberbereich zu begegnen, wurde ein Aktionsplan Cyber-
Defence ausgearbeitet. Diese auf Anregung von Departementsvorsteher Guy Parmelin
2016 lancierte Massnahme soll bis 2020 umgesetzt werden und die bereits laufenden
Vorgänge im Rahmen der nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-
Risiken ergänzen.

Der Aktionsplan Cyber-Defence ist ein rein auf das VBS bezogenes Strategiepapier, das
mit einer Standortbestimmung im Sommer 2016 angestossen worden war und im
folgenden Herbst eine Strategie hervorgebracht hatte, deren Umsetzungsplan im
Sommer 2017 verabschiedet wurde. Gemäss dem Aktionsplan ist dieser vorerst als
Orientierungshilfe anzusehen, er bedeute jedoch einen zwingenden ersten Schritt, weil
eine Anpassung an neue „Herausforderungen im Cyber-Raum ein wichtiges Thema
unserer Sicherheitspolitik geworden ist.”
Als operative Ziele wurden drei Bereiche definiert. Das VBS soll erstens seine eigenen
Systeme und Infrastrukturen jederzeit schützen und verteidigen können. Zweitens soll
es möglich werden, militärische und nachrichtendienstliche Operationen im Cyber-
Raum durchzuführen. Ferner sollen drittens zivile Behörden im Falle von Cyber-
Angriffen unterstützt werden können. Diese Zielvorgaben verlangen jedoch eine
genügende Ausstattung mit finanziellen, aber auch personellen Ressourcen – ein
Unterfangen, das auf der politischen Bühne auszutragen sein wird. 

Die Rekrutierung von geeignetem Milizpersonal beispielsweise mittels neu zu
schaffender Cyber-RS, wie im Parlament inzwischen gefordert wurde, wurde im
Aktionsplan als nicht zielführend beschrieben. Im Papier ist von einem Bedarf von 166
Stellen die Rede, wovon etwa 100 neu zu schaffen wären. Bezüglich Finanzierung
wurden keine präzisen Zahlen genannt, eine Schätzung geht jedoch von etwa 2 Prozent
des Jahresbudgets des VBS aus. Ob der gesamte Bereich der Cyber-Abwehr, also auch
ausserhalb des VBS und der Armee, durch ein Cybersecurity-Kompetenzzentrum
organisiert werden könnte, wurde im Aktionsplan nicht genauer ausgeführt. Unter der
Bezeichnung „CYD-Campus” wurde jedoch eine Plattform zur vertieften
Zusammenarbeit skizziert, deren Entwicklung noch abgewartet werden muss. 37
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Bevölkerungsschutz

Am 20. März 2014 fand die zweite Cyber-Landsgemeinde des Sicherheitsverbundes
Schweiz (SVS) in Bern statt. Ziel dieses Treffens von rund 70 Vertretern von Bund und
Kantonen war es, über den aktuellen Stand der Umsetzung der Nationalen Strategie zum
Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS) zu informieren. Seit Ende 2013 befassen
sich vier paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppen mit der Umsetzung einzelner
Massnahmen der Strategie in den Kantonen. Ziel dieser Massnahmen ist es, mittels
konkreter Produkte die Kantone zu unterstützen, ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen
und Cyber-Risiken zu reduzieren. Drei Arbeitsgruppen erarbeiten in den Bereichen
Risikoanalyse und Präventionsmassnahmen, Incident Management und
Krisenmanagement Konzepte, Prozesse und fördern den Zugang zu Expertenwissen. Die
vierte Arbeitsgruppe dokumentiert Straffälle und erstellt ein Konzept zur Koordination
von interkantonalen Fallkomplexen. Der Sicherheitsverbund Schweiz koordiniert in
Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle NCS, die beim Informatiksteuerungsorgan
des Bundes angesiedelt ist, die Umsetzung der Strategie auf Stufe der Kantone und der
Gemeinden. 38
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Per Ende April 2014 lag der Jahresbericht 2013 des Steuerungsausschusses der
nationalen Strategie zum Schutz vor Cyber-Risiken (NCS) vor. Bei vielen der 16
gefassten Massnahmen, vor allem in den Bereichen Prävention und Reaktion, wurden
Ende 2013 bereits erste Meilensteine erreicht. So wurden die notwendigen Schritte zur
Erstellung eines Lagebildes, das über die Cyber-Bedrohungen Auskunft geben wird,
eingeleitet. In den beteiligten Verwaltungseinheiten beim Bund wurden auch nötige,
neue Organisationsstrukturen geschaffen, um Cyber-Bedrohungen rasch erkennen zu
können und die Handlungsfähigkeit zu erhöhen. Es wurden Grundlagen für die
Zusammenarbeit geschaffen sowie einheitliche Methoden unter den beteiligten Stellen
etabliert, damit im Falle von Cyber-Angriffen optimal reagiert und Schäden und
Auswirkungen möglichst gering gehalten werden können. 
Im Rahmen der Mitte 2012 gestarteten NCS verfolgt der Bundesrat drei strategische
Ziele: die frühzeitige Erkennung der Bedrohungen und Gefahren im Cyber-Bereich, die
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von kritischen Infrastrukturen sowie eine wirksame
Reduktion von Cyber-Risiken. Die Koordination der Umsetzungsarbeiten übernahm die
bei der Melde- und Analysestelle Informationssicherung (MELANI) angesiedelte
Koordinationsstelle NCS. Dort werden die Umsetzungsarbeiten überwacht und für den
Einbezug aller Beteiligten gesorgt. Zusammen mit den verantwortlichen Bundesämtern
wurden die Meilensteine und der Zeitplan für die jeweiligen Massnahmen definiert und
in einer Roadmap festgehalten. 39
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Im November 2014 führte der Sicherheitsverbund Schweiz SVS eine Übung zum Fall
einer „Pandemie und Strommangellage“ durch. Am gross angelegten Test nahmen
sämtliche Kantone, Bundesstellen aller Departemente sowie Armee,
Krisenorganisationen, aber auch privatwirtschaftliche Akteure teil. Im Fokus stand die
Handlungsfähigkeit von Gesellschaft, Behörden und Wirtschaft im Krisenfall,
beziehungsweise deren rasche Wiederherstellung. Der Schwerpunkt der Übung lag auf
der politisch-strategischen Ebene: Die Krisenorgane der Kantone und des Bundes
gingen dabei unter aktiver Teilnahme der kantonalen Regierungsräte den Prozessen des
Krisenmanagements bis zur politischen Entscheidungsfindung nach. In unabhängigen
Modulen wurde die Stabsarbeit betrachtet und Diskussionen in Workshops,
Arbeitsgruppen sowie Plenumsveranstaltungen geführt. Der Übung gingen gründliche
Vorbereitungen voraus, jedoch wurde in der Folge auch ein detaillierter
Evaluationsbericht erwartet. Nach Abschluss der Übung wurde diese bereits als
erfolgreich bezeichnet, weil sie wertvolle Erkenntnisse gebracht habe. Zusammen mit
der nächsten Konferenz des Sicherheitsverbunds Schweiz wird der Schlussbericht als
Grundlage zur Weiterentwicklung des Konzepts des Konsultations- und
Koordinationsmechanismus für den Sicherheitsverbund Schweiz (KKM SVS)
verwendet. 40
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Der Nationalrat hatte im Vorjahr einer parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) Folge
gegeben, welche verlangt, dass Personen, welche wegen Konkurs- oder
Betreibungsdelikten strafrechtlich verurteilt worden sind, nicht in den
Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft gewählt werden können. Auf Antrag ihrer
Rechtskommission beschloss die grosse Kammer im Berichtsjahr, dieses Anliegen nicht
mehr weiter zu verfolgen und die Initiative als erfüllt abzuschreiben. Der Grund dafür
war, dass der revidierte Allgemeine Teil des Strafgesetzbuchs vorsieht, dass ein Gericht
einem Verurteilten, der sein Delikt im Zusammenhang mit seiner Berufstätigkeit
begangen hat, die Ausübung bestimmter beruflicher Aktivitäten (wie eben
beispielsweise die Tätigkeit als Verwaltungsrat) für bis zu sechs Jahren verbieten kann. 41
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

En avril, le Conseil fédéral a activé la clause de sauvegarde prévue dans le cadre de
l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne.
Par cette décision très attendue au sein de l’élite politique, le gouvernement a
réintroduit, dès le 1er mai de l’année sous revue, des contingents pour les
ressortissants des pays de l’UE-8 (Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Slovaquie, Slovénie et République tchèque) disposant d’une autorisation de séjour de
catégorie B (indépendants ou personnes ayant un contrat de travail d’une durée
indéterminée ou supérieure à un an). Ces contingents de 2'283 autorisations sont
valables jusqu’en mai 2013 et pourront être reconduits pour une année
supplémentaire. Pour pouvoir activer la clause de sauvegarde, le nombre
d’autorisations de séjour délivrées à des personnes des Etats concernés devait
dépasser d’au moins 10% la moyenne annuelle des permis émis au cours des trois
années précédentes. Contrairement aux autorisations de séjour de catégorie B, cette
condition n’a pas été remplie pour les autorisations de séjour de courte durée (permis
L). Par conséquent, ces dernières n’ont pas fait l’objet de restrictions sur le marché du
travail suisse. 42
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En publiant le huitième rapport de la libre circulation des personnes entre la Suisse et
l’Union européenne, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a dressé en mai, dix ans
après l’entrée en vigueur des accords bilatéraux, un bilan de ses répercussions sur le
marché du travail suisse. Le rapport a établi que l’immigration en provenance de la zone
UE/AELE avait fortement augmenté, notamment pour ce qui est de la main d’œuvre
qualifiée. Dans l’ensemble, les indicateurs à disposition ont révélé un potentiel
d'absorption très élevé du marché du travail suisse. La libre circulation des personnes a
largement contribué à la croissance de l’emploi et de l’économie. En outre, le rapport a
conclu que la structure salariale était restée stable. L’ouverture du marché du travail
n’a pas engendré d’érosion sur les bas salaires. Les conventions collectives de travail et
les mesures d'accompagnement ayant contribué à ce résultat. 43
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En avril, le Conseil fédéral a activé la clause de sauvegarde à l’égard des employés en
provenance des 17 anciens membres de l’Union européenne (UE-17). En même temps,
celle portant sur les ressortissants des huit pays d’Europe de l’Est (UE-8) a été
prolongée. Par ces décisions très attendues au sein de l’élite politique suisse, le Conseil
fédéral a contingenté, pour la durée d’une année, les autorisations de séjour de
catégorie B (autorisations d'une durée de cinq ans) à 2'180 pour les Etats de l’UE-8 et à
53'700 pour ceux de l’UE 17. Selon les accords sur la libre circulation des personnes
(ALCP), le gouvernement suisse avait la possibilité de réintroduire unilatéralement des
contingents jusqu'au 31 mai 2014 au plus tard à condition que le nombre d'autorisations
de séjour ou d'autorisations de séjour de courte durée dépasse d'au moins 10 % la
moyenne annuelle des autorisations émises au cours des trois années précédentes. En
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revanche, le Conseil fédéral a décidé de ne pas activer la clause de sauvegarde pour ce
qui est des autorisations de séjour de courte durée (catégorie L) bien que le seuil
permettant d’y avoir recours ait été atteint dans le cas des ressortissants des anciens
pays membres de l’Union européenne. 44

La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (UE) devra
être étendue à la Croatie suite à l’adhésion de ce pays à l’UE le 1er juillet 2013. Comme
cela fut le cas pour les Etats de l’Europe de l’Est (UE-8) et pour la Roumanie et la
Bulgarie (UE-2), la Suisse a négocié avec Bruxelles un protocole additionnel qui fixe les
modalités de cette extension. L’ouverture du marché suisse de l’emploi aux
ressortissants croates se fera de manière progressive. En principe, la Suisse pourra
restreindre unilatéralement l’immigration des employés croates pendant une période
de dix ans. Plus précisément, le protocole additionnel prévoit que la Suisse aura le droit
de restreindre l’accès de la main-d’œuvre croate à son marché du travail notamment
par l’instauration de contingents. A l’issue de ces sept ans, la Suisse aura la possibilité,
sous certaines conditions quantitatives, d’activer unilatéralement la clause de
sauvegarde à l’égard de la Croatie. 45
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Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a publié en juin le neuvième rapport de
l’Observatoire sur la libre circulation des personnes relatif aux répercussions de la
libre circulation des personnes. L’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)
conclu entre l’Union européenne (UE) et la Suisse, qui est en vigueur depuis onze ans, a
eu pour conséquence une forte augmentation de l’immigration en provenance des
Etats de l’UE et de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Celle-ci s’est
élevée en moyenne à 38'400 personnes par année, alors que le solde migratoire était
légèrement négatif en ce qui concerne ces pays avant que l’ALCP ne prenne effet. Le
rapport dresse un bilan largement positif. Face à cette hausse sensible de
l’immigration, le marché suisse du travail a fait preuve d’une bonne capacité
d’absorption. De manière générale, les observations à long terme tenant compte de
plusieurs cycles conjoncturels indiquent que l’immigration induite par la libre
circulation des personnes n’a pas augmenté le taux de chômage. L’analyse plus détaillée
révèle que la seule exception concerne cependant les personnes hautement qualifiées
nées en Suisse. Pour cette catégorie, le taux de chômage a augmenté de 0,2%. Le
rapport établit par ailleurs que les mesures d’accompagnement ayant pour but de lutter
contre la baisse des salaires se sont révélées efficaces. Finalement, l’immigration a
ralenti le vieillissement de la population en Suisse et a amélioré les comptes de l’AVS. 46
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Dans le cadre de la lutte contre les abus, les activités de contrôle liées aux mesures
d’accompagnement à la libre circulation des personnes ont augmenté de 22% en 2013
par rapport à 2012 selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Ces contrôles ont
débouché sur des constats de sous-enchères salariales dans 8% des cas et sur des
soupçons d’infraction aux minima fixés par les conventions collectives du travail (CCT)
dans 25%. Le SECO a fait savoir que ces contrôles allaient être renforcés en 2014. 47
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Im Juni 2015 veröffentlichte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) den 11.
Observatoriumsbericht zum Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der EU. Dem
Bericht zufolge lag die Nettozuwanderung aus dem gesamten EU/EFTA-Raum 2014 mit
50'600 Personen deutlich unter dem Wert des Vorjahrs (68'000). Über 60% der neu
ausgestellten Aufenthaltsbewilligungen gingen dabei an Zuwanderer, die zur Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit in die Schweiz einreisten. Im Mittel waren die FZA-Zuwanderer,
so der Bericht, "formal höher qualifziert" als die Schweizer Erwerbsbevölkerung. Seit
Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens am 1. Juni 2002 haben EU/EFTA-
Staatsangehörige in der Schweiz vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im
Bereich der wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen Arbeit gefunden.
Ausgeprägt war der Beschäftigungszuwachs weiter in der Industrie, im Handel und im
Baugewerbe. Der Bericht kam weiter zum Schluss, dass sich das gesamtschweizerische
Niveau der Arbeitslosigkeit seit Inkrafttreten des FZA kaum verändert hatte. Zudem war
bei Betrachtung der ständigen Wohnbevölkerung keine relevante Lohndifferenz
auszumachen. Eine Lohndifferenz bestand hingegen zwischen ansässigen
Erwerbstätigen und Grenzgängern. Der Bericht strich vor allem die Situation im Kanton
Tessin heraus, wo sich die bereits erhebliche negative Lohndifferenz von Grenzgängern
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in den letzten Jahren noch deutlich vergrössert hatte. Wie bereits im Jahr zuvor kam
der Bericht zum Schluss, dass die Zuwanderung die umlagefinanzierten
Sozialversicherungen der ersten Säule seit 2002 entlastet, jedoch im Bereich der
Arbeitslosenversicherung (ALV) gewisse Mehrkosten erzeugt hatte. 48

Im Juli 2016 veröffentlichte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) den 12.
Observatoriumsbericht zum Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der EU. Gemäss
Bericht lag die Nettozuwanderung aus dem EU/EFTA-Raum 2015 bei 47'800 Personen
und blieb damit trotz rückläufigem Wirtschaftswachstum und eingetrübter
Beschäftigungslage nur um 5% unter dem Vorjahresniveau. Im ersten Quartal 2016 habe
sich der Zuwanderungsrückgang dann aber deutlich akzentuiert. Der Bericht, der sich in
erster Linie mit den Auswirkungen der Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt
auseinandersetzte, kam überdies zum Schluss, dass die jüngste Zuwandererkohorte im
Mittel schlechter ausgebildet war als die Zuwandererpopulation der frühen Jahre unter
der Personenfreizügigkeit und damit für den Schweizer Arbeitsmarkt eine "ungünstigere
Qualifikationsstruktur" aufwies. Zudem waren, so die Autoren, EU/EFTA-
Staatsangehörige stärker von der schwächelnden Wirtschaft und den negativen
Arbeitsmarkttendenzen betroffen als Schweizer Arbeitnehmende. Aus den Lohndaten
ergaben sich überdies wie im Vorjahr Hinweise darauf, dass im Tessin und auch im
Jurabogen Grenzgänger bei gleicher Qualifikation für die gleiche Arbeit teilweise
weniger Lohn erhielten als in der Schweizer wohnhafte Arbeitnehmende. Gleichwohl
stellte das Observatorium fest, dass das Lohnwachstum in der Schweiz seit Inkrafttreten
des Freizügigkeitsabkommens im Jahr 2002 "insgesamt robust" und "über die
Lohnverteilung hinweg ausgewogen" ausgefallen war, woraus die Autoren schlossen,
dass die flankierenden Massnahmen die Löhne der einheimischen Erwerbsbevölkerung
erfolgreich zu schützen vermochten. 49
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Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) publie le treizième rapport de l’Observatoire
sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE relatif à l'année 2016. Le
solde migratoire par rapport à l'UE/AELE se monte à 35'000 personnes, soit une
diminution de 27% par rapport à 2015. Le solde migratoire est de 56'300 individus issus
des Etats tiers. L'année 2016 enregistre une baisse importante de l'immigration
portugaise (1'400 personnes; -72% par rapport à 2015), espagnole (2'000; -41%) et
allemande (3'500; -36%). L'immigration française et italienne reste relativement élevée
(9'500; -14% et 5'700; -26%).  
Le rapport dresse également un bilan des quinze années de libre circulation.
L'immigration nette moyenne par année englobe 65'500 personnes, dont les deux tiers
proviennent de l'UE. Le marché du travail suisse requérant de la main d’œuvre
hautement qualifiée, la main d’œuvre de l'UE se retrouve fortement représentée dans
les branches des services. Avant la crise financière de 2008-2009, la plupart de la main
d’œuvre étrangère était issue d'Allemagne. Suite à celle-ci, l'immigration émane
principalement de l'Europe du Sud et de l'Est. Au regard de l'évolution du marché du
travail sur la période, il n'y a eu aucun signe d'une répercussion négative de
l'immigration sur le chômage. Par contre, la libre circulation aurait favorisé un léger
frein à la croissance des salaires des travailleurs hautement qualifiés. 50
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Kollektive Arbeitsbeziehungen

Der bilaterale Vertrag mit der EU über den freien Personenverkehr gab auf
Arbeitnehmerseite zur Befürchtung Anlass, dass damit ein Lohn- und Sozialdumping
verbunden sein könnte, da beim Inkrafttreten des Abkommens nach einer zweijährigen
Übergangsfrist die Prüfung der Arbeitsverträge von ausländischen Arbeitnehmenden
durch die Behörden entfällt. Ohne Gegenmassnahmen könnten Arbeitskräfte aus dem
EU-Raum zu Tiefstlöhnen eingestellt werden, was unweigerlich Auswirkungen auf das
generelle Lohngefüge in der Schweiz hätte. Das Volkswirtschaftsdepartement schlug
deshalb drei flankierende Massnahmen vor. Für Beschäftigte und Firmen, die
vorübergehend in der Schweiz tätig sind, wird – analog zur Regelung in der EU – ein
Entsendegesetz geschaffen, welches Mindestgarantien betreffend Lohn- und
Arbeitsbedingungen vorschreibt. Wenn bei einer Firma mit ständigem Sitz in der
Schweiz eine missbräuchliche Unterschreitung der orts- und branchenüblichen Löhne
festgestellt wird, soll eine tripartite Kommission (Vertreter der Sozialpartner und der
Behörden) bestehende GAV erleichtert allgemeinverbindlich erklären oder – für
Branchen ohne GAV – regionale Normalarbeitsverträge erlassen können.
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Bei zwei der drei Vorschläge (Entsendegesetz, Normalarbeitsverträge) einigten sich die
Sozialpartner zumindest in der allgemeinen Stossrichtung relativ rasch. Umstritten blieb
hingegen auch nach einem ersten dreigliedrigen Gespräch die erleichterte
Allgemeinverbindlichkeitserklärung der GAV sowie das Quorum für die Beschlüsse
innerhalb der tripartiten Kommission. Der Arbeitgeberverband, der sich anfänglich
gegen jegliche erleichterte Allgemeinverbindlichkeitserklärung gewehrt hatte, wollte
diese zumindest allein auf die Löhne beschränken, da die generellen Arbeitsstandards
mit den geltenden Gesetzen genügend gesichert seien; zudem verlangte er, die Quoren
seien gleich zu handhaben wie bei jenen GAV, die nicht unter die
Missbrauchsbekämpfung fallen. Dem entgegneten die Gewerkschaften, ohne
allgemeinverbindliche GAV zu allen Bereichen der Arbeit würden die vorgesehenen
Massnahmen zur Leerformel verkommen, da damit grundlegende Errungenschaften
(Zulagen, Ferien, Arbeitszeit, Weiterbildung usw.) der inländischen Arbeitnehmerschaft
bei den ausländischen Beschäftigten nur so weit eingehalten werden müssten, wie es
das Gesetz vorsieht. Zudem war für die Gewerkschaften die vorgesehene hälftige
Sperrminorität der Arbeitgeber nicht akzeptabel. Für sie sollte bei Missbräuchen eine
Unterstellungsquote von 30% der Arbeitnehmenden einziges Kriterium für eine
Allgemeinverbindlichkeitserklärung sein. 51

Auf den 1. Juni traten die Übergangsbestimmungen zum
Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU in die zweite
Phase. Schweizerinnen und Schweizer haben ab diesem Zeitpunkt freien Zugang zum
Arbeitsmarkt der bisherigen 15 EU-Länder. Umgekehrt bleiben die Kontingente für EU-
Angehörige bis 2007 bestehen, wobei allerdings der Vorrang inländischer Arbeitskräfte
und die systematische Kontrolle aller neuen Arbeitsverträge bezüglich Lohn- und
Arbeitsbedingungen entfallen. Dafür greifen die 1999 beschlossenen flankierenden
Massnahmen, die ein Lohn- und Sozialdumping verhindern sollen. 52
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Im Juni einigte sich die Gewerkschaft Unia mit den Arbeitgebern auf einen neuen, ab
2006 gültigen Gesamtarbeitsvertrag für das Bauhauptgewerbe. Nachdem im Vorjahr die
Vertragsverhandlungen von gewerkschaftlichen Protestaktionen geprägt gewesen
waren, erstaunte die rasche und friedliche Einigung. Auch bei den Malern und Gipsern,
wo im Vorjahr noch gestreikt worden war, kam ein neuer GAV zustande. Vertreter
sowohl der Arbeitgeberverbände als auch der Gewerkschaften gaben zu, dass die
bevorstehende Volksabstimmung über die Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf
die neuen EU-Mitglieder ein wesentlicher Grund für die raschen und ohne störende
Begleitgeräusche erzielten Vertragsabschlüsse gewesen war. Grosse Arbeitskonflikte
und lautstarke Kontroversen zwischen den Sozialpartnern hätten ihrer Ansicht nach die
Annahme des Freizügigkeitsabkommens gefährdet. 53
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In der Volksabstimmung vom 25. September hiess das Volk mit einer Mehrheit von 56%
die Erweiterung des Personenfreizügigkeitsabkommens auf die zehn neuen EU-
Mitgliedsstaaten sowie die flankierenden Massnahmen gut . Dank diesen vom Parlament
beschlossenen flankierenden Massnahmen zur Verhinderung von Lohndumping hatten
die Gewerkschaften und in ihrem Gefolge die SP, die GP und die PdA ihre
ursprünglichen Einwände aufgegeben und die Vorlage auch in der Volksabstimmung
unterstützt. An der Unterschriftensammlung für das Referendum beteiligte sich
allerdings neben der SVP und den Schweizer Demokraten auch ein aus der äusseren
Linken und einzelnen Funktionären des SGB und seiner Mitgliedergewerkschaften
gebildetes Komitee. 54
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Arbeitnehmerschutz

En mai, la commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a donné
suite à une initiative parlementaire Leutenegger (plr, ZH) visant à reconnaître la licéité
d’actes délictueux en la matière à condition qu'ils soient commis dans un objectif de
sauvegarder des intérêts supérieurs et qu’ils restent circonscrits aux limites de la
proportionnalité. La CAJ du Conseil des Etats aura l’occasion de prendre sa décision
sur cette modification du Code pénal au cours de l’année prochaine. 55
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